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Dieses Heft der Europa Ethnica hat als Schwerpunkt 
die doppelte Staatsbürgerschaft. Diese Thematik ist 
bekanntlich heiß umstritten, werden damit doch traditi-
onelle Vorstellungen über das Verhältnis des Staates zu 
seinen Bürgern in Frage gestellt. Die hier abgedruckten 
Beiträge zeigen allerdings auf, dass viele der in diesem 
Zusammenhang geäußerten Ängste unbegründet sind 
und auf Sichtweisen beruhen, die dem aktuellen Kontext 
mit einer immer größeren Durchlässigkeit der Grenzen, 
einem erstarkenden Minderheitenschutz und dem 

nicht mehr gerecht werden. Zweifelsohne könnten 
Minderheitenangehörige von der Zuerkennung der 
Staatsbürgerschaft des Staates, dem sie sich ethnisch, 

und der Minderheitenschutz könnte weit wirksamer 
gestaltet werden.

auch kein Recht, das eingefordert werden kann und es 
darf auch nicht übersehen werden, dass die Zuerken-

-
probleme zwischen den Staaten aufwerfen kann. Die 
angesprochenen Ängste sind ernst zu nehmen, auch 
wenn sie in vielem letztlich unbegründet erscheinen 
mögen. Und schließlich darf auch nicht übersehen wer-
den, dass die Zuerkennung der Staatsbürgerschaft an 

von Teilen der Bevölkerung als Ressourcenverteilungs-
problem betrachtet werden und auch in dieser Hinsicht 

Volksgruppen, die die Zuerkennung einer weiteren 
Staatsbürgerschaft erreichen möchten, ist diesen Äng-
sten und Sorgen Rechnung zu tragen, wenn ihr Vorhaben 
mittelfristig zielführend sein soll.

-
gerschaft kann auch ein Gradmesser für die Offenheit 
der nationalen Gesellschaften in Europa gesehen 
werden, für die Relativierung der Staatsgrenzen (deren 
Bedeutung an sich aber nach wie vor sehr groß ist), für 

-

weiten Minderheitenschutzansatzes sowie für die Ver-
wirklichung eines Staatsbürgerschaftsverständnisses, 
das den Realitäten des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
Insgesamt ist die diesbezügliche Diskussion somit von 
großer Emotionalität geprägt. Die hier abgedruckten 
Beiträge von Peter Hilpold, Daniel Turp, Ulrike Haider-

dieser Thematik aus und sollen dazu beitragend, die 
-

damit zu geben. Einzelne dieser Beiträge sind im Rah-
men einer internationalen Tagung in Bozen präsentiert 
worden, andere sind zusätzlich eingeworben worden.

-
terreich gewidmet. In diesem Zusammenhang wird im 

ausgearbeiteter Entwurf für ein Verfassungsgesetz abge-
druckt, das eine doppelte Staatsbürgerschaft über die 
engen Umstände hinaus, die dies jetzt schon ermögli-
chen, auf breiterer Basis erlauben könnte.

-
mit weiter die Strategie, umfassend Neuerscheinungen 
mit Minderheitenbezug zu erfassen und zu besprechen. 
Soweit ersichtlich gibt es keine andere Fachzeitschrift 
zu Minderheitenfragen mit einem derart umfassenden 
Besprechungsteil.
Insgesamt können wir nicht ohne Stolz festhalten, 

-

durchaus von Erfolg gekrönt sind, der sich in kontinu-

Rezeption der in dieser Zeitschrift abgedruckten Beiträge 
niederschlägt. Die Fortsetzung dieser Erfolgslinie hängt 
vom Zuspruch und vom kontinuierlichen Feedback un-

jetzt herzlich bedanken.

Peter Hilpold für das Herausgeberteam
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1. Die strikt völkerrechtliche Perspektive

Warum ist das Thema der doppelten Staatsbürgerschaft 
so umstritten? Sicherlich auch deshalb, da in dieser 
Frage ein grundlegender Paradigmenwechsel vollzogen 
wurde, der vielfach noch nicht zur Kenntnis genommen 
worden ist.
Wenn wir uns die Situation im 19. Jahrhundert ansehen, 
so hatte das Thema der doppelten Staatsbürgerschaft 
keine wirklich große Relevanz.1) Die Individuen waren 
kaum mobil; die Staaten sahen in ihren Bürgern Un-

-

konnten. Die Staatsangehörigen waren das Kapital der 
Staaten, das sie mit niemandem teilen wollten. Der Bür-

eine ausschließliche.
-

über die 
Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehr-

der Präambel folgende Wendung:

„in der Erwägung, dass sich in Fällen mehrfacher Staats-
angehörigkeit Schwierigkeiten ergeben können und dass ein 
gemeinsames Vorgehen zur möglichst weitgehenden Verringe-
rung dieser Fälle im Verhältnis zwischen Mitgliedstaaten dem 
Ziel des Europarats entspricht“

entstanden ist. Die Erinnerung an den Weltkrieg war 
noch frisch, der Nationalismus noch sehr ausgeprägt, 
der internationale Menschenrechtsschutz und die 
europäische Integration noch sehr junge Phänomene.

traditionelle Philosophie vom Bürger als Untergebenen 

wider:

„Volljährige Staatsangehörige einer Vertragspartei, die infolge 
einer ausdrücklichen Willenserklärung durch Einbürgerung, 
Option oder Wiedereinbürgerung die Staatsangehörigkeit ei-
ner anderen Vertragspartei erwerben, verlieren ihre vorherige 
Staatsangehörigkeit; die Beibehaltung der vorherigen Staats-
angehörigkeit ist ihnen zu versagen.“

Der freiwillige Erwerb einer weiteren Staatsangehörigkeit 
sollte zum Verlust der ursprünglichen Staatsbürgerschaft 

-
schlossen werden und der Bürger sollte wissen, dass ein 
Schielen über die Grenze bestraft würde.

Zu beachten ist, dass Italien diese harsche Vorgabe 

Übereinkommens, zu weit gegangen ist. Italien hat 
nämlich zu diesem Zeitpunkt u.a. einen Vorbehalt zu 

einer weiteren Staatsangehörigkeit nur dann zum Verlust 
der italienischen Staatsangehörigkeit führen, wenn der 

erhoben. Vorbehalte wirken reziprok:2) Das Übereinkom-
 
-
 

keinem Erfordernis unterlag, im Falle einer freiwilligen 

italienischen) Staatsbürgerschaft zu verlangen.
Die letzten diesbezüglichen Zweifel hat Italien aber im 
Jahr 2009 ausgeräumt, als es überhaupt das gesamte 

Damit sind diese gesamten Bestimmungen zwischen 

völkerrechtlich überhaupt keine Notwendigkeit mehr, 
-

staatigkeit zu verhindern.
Zwischenzeitlich war auch auf völkerrechtlicher Ebene 
eine grundlegende Haltungsänderung eingetreten. Dem 

des Erwerbs einer weiteren in vielen Fällen außer Kraft 
gesetzt haben.
Und im Jahr 1997 hat der Europarat ein völlig neues 
Übereinkommen über die Staatsangehörigkeit

Unterzeichnung aufgelegt, das bereits in der Präambel 
-

ge der doppelten Staatsbürgerschaft nunmehr radikal 

„in Anbetracht der unterschiedlichen Haltung der Staaten 
zur Frage der Mehrstaatigkeit und in der Erkenntnis, dass es 

Die doppelte Staatsbürgerschaft im 
Völkerrecht
Peter Hilpold

2) Vgl. dazu P. Hilpold, Das Vorbehaltsregime der Wiener Vertragskon-

besonderer Berücksichtigung der Vorbehaltsproblematik bei menschen-
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jedem Staat freisteht, zu entscheiden, welche Folgen er in 
seinem innerstaatlichen Recht an die Tatsache knüpft, dass 
ein Staatsangehöriger eine andere Staatsangehörigkeit erwirbt 
oder besitzt“

Dieses Übereinkommen lässt den Vertragsstaaten nun 
völlige Freiheit, was die Beibehaltung oder den Entzug 
der ursprünglichen Staatsbürgerschaft bei Erwerb einer 

folgende Bestimmung:

„Dieses Übereinkommen beschränkt nicht das Recht eines 
Vertragsstaats, in seinem innerstaatlichen Recht zu bestim- 
men:

a) ob seine Staatsangehörigen, welche die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Staates erwerben oder besitzen, 
seine Staatsangehörigkeit behalten oder verlieren;

b) ob der Erwerb oder die Beibehaltung seiner Staatsan-
gehörigkeit von der Aufgabe oder dem Verlust einer 
anderen Staatsangehörigkeit abhängt.“

zwar nicht außer Kraft, aber es ist klar darauf angelegt, 

-

2009 ohnehin nicht mehr in Kraft ist, dürften sich aus 
den beiden Europarats-Übereinkommen im Verhältnis 

bei der Gewährung der Doppelstaatsbürgerschaft er- 
geben.

Falle einer doppelten Staatsbürgerschaft der Wehrdienst 
nur in einem Staat zu leisten ist, und zwar in jenem Staat, 
in dem sich der Bürger gewöhnlich aufhält, wobei er aber 
wahlweise den Wehrdienst auch im anderen Staat ab- 

 

Fall bleibt der Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft 

)
Das Übereinkommen aus 1997 ist für Italien, wie er- 

 
reich völkerrechtlich und verfassungsrechtlich kein 

Eine solche Sonderregelung wäre schon aus folgenden 
zwei Gründen gerechtfertigt:

– Eine grenzüberschreitende Durchsetzung der Wehr-

– Ein solcher Verzicht würde auch keine Ungleich-
behandlung darstellen, da die Südtiroler aus der 

den Südtirolern militärisch nicht zu Hilfe eilen. Der 
betreffende Verzicht würde also nur das Gleichge-

-
licher Ebene stehen der Verleihung einer doppelten 
Staatsbürgerschaft somit keine Hindernisse entgegen.

der OSZE aufwerfen, die sich gegen eine massenhafte 
(„en masse“) Verleihung der Staatsbürgerschaft aus-
sprechen.
unbedingt als geglückt bezeichnet werden können, wäre 
es wohl generell angezeigt, im Sinne gutnachbarlicher 
Beziehungen zwischen Italien und 
Verständigung in dieser Frage zwischen diesen beiden 
Staaten anzustreben. ) Was die Form dieser Verständi-
gung anbelangt, würde das Völkerrecht ein sehr breites 
Spektrum an Instrumenten anbieten. Keineswegs müss- 
te dabei das rigoroseste, feierlichste Instrument, der völ- 
kerrechtliche Vertrag, gewählt werden. Ein Übermaß an 
Form könnte einer Einigung sogar im Wege stehen. Wich-
tig wäre es, Italien in diese Entscheidung vollumfänglich 
einzubeziehen, wobei Italien, wie gezeigt, im Interesse 

sehr progressive Haltung eingenommen hat.

2. Die nationale Ebene

Wie gezeigt, wäre die zusätzliche Verleihung der ös-
terreichischen Staatsbürgerschaft an Südtiroler somit 
völkerrechtlich zwar nicht ohne weiteres ein Spaziergang, 
aber die bestehenden Hindernisse wären zu bewälti-
gen. Die Bedenken, die dagegen aus völkerrechtlicher 
Perspektive geäußert worden sind, sind überzogen. Sie 

Wir leben in einer Zeit von Mehrfachidentitäten; die volle 

auch der Entfaltung der Person und kann somit in die 
Nähe eines Instruments zur Förderung der Menschen-

-
tischen Schutzes stellt sich nicht mehr: In der weiter 
zurückliegenden Vergangenheit durften zwei Staaten, 
deren Bürger beide Staatsbürgerschaften vorweisen 
konnten, nicht wechselseitig diplomatischen Schutz 
ausüben. Dieses Problem existiert aber nicht mehr, 

 b) des Übereinkommens aus 1997.

OSCE, Bolzano Recommendations on Minorities in Inter-State Rela-

-
cal or familial ties into account in their decision to grant citizenship to 
individuals abroad. States should, however, ensure that such a conferral 

-

conferring citizenship en masse, 
the State of residence. If a State does accept dual citizenship as part 

-
digung nicht ausreichen, doch muss die Sinnhaftigkeit dieser Empfeh-
lungen, konkret jener in Nr. 11, infrage gestellt werden. Tatsächlich hat 

bezogen. Dass die OSZE eine einvernehmlich zwischen zwei Staaten 
getroffene Minderheitenregelung, die es den Minderheitenangehörigen 
freistellt, ob sie diese annehmen wollen oder nicht, verhindern will, muss 
erstaunen. Nicht zuletzt wäre damit auch ein massiver Eingriff in die 
Souveränität der betreffenden Staaten verbunden, die die OSZE stets 
vorgibt hochzuhalten.
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sondern der diplomatische Schutz kann nun von jenem 
Staat ausgeübt werden, dessen Staatsangehörigkeit 

(predominant) ist.
Die eigentlichen Probleme stellen sich somit auf inner-
staatlicher Ebene und da müssen wir feststellen, dass 
das österreichische Staatsbürgerschaftsrecht, auch in 

der doppelten Staatsbürgerschaft sehr restriktiv ist. 
Nach wie vor verlangt § 10 des Staatsbürgerschaftsge-
setzes für den Fall der Verleihung der Staatsbürgerschaft 

-
liche Staatsbürgerschaft.
Dass es auch anders geht, zeigt allerdings § 
StBG. Diese Bestimmung, die in Verfassungsrang 
steht, ermöglicht die Fortführung der ursprünglichen 
Staatsbürgerschaft bei Verleihung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft an Fremde, wenn dies wegen bereits 
erbrachter oder noch zu erwartender außerordentlicher 

doppelte Staatsbürgerschaft möglich.

3. Schlussbemerkungen

Zweifelsohne wäre die Gewährung einer zweiten Staats-
bürgerschaft von erheblichem (vor allem ideellem, 
politischem) Wert für die Südtiroler und völkerrechtlich 
stehen dem keine wirklich großen Hürden entgegen. 
Wer sagt, dass die Unionsbürgerschaft die Staatsbür-
gerschaft obsolet mache, verkennt, dass die EU kein 

Staat ist, dass diese keine Generalzuständigkeit hat 

ist. Worin liegen nun die Haupthindernisse für die Ver-

Recht als auch im Völkerrecht verwirklichbar, wenn ein 
diesbezüglicher politischer Wille gegeben ist. Ohne 
diesen ist hingegen wenig machbar. Erzwingen oder 
erstreiten lässt sich eine doppelte Staatsbürgerschaft 
nicht. Man darf nämlich eines nicht vergessen: Es gibt 
kein Recht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft und 

sie nicht einfordern können. Sicherlich kann man versu-
chen, politische Überzeugungsarbeit zu leisten, aber ob 
eine solche aussichtsreich ist, ob sie opportun ist, das 
müssen Politiker beantworten und nicht Juristen. Ich 
habe oft den Eindruck, dass die Beantwortung politisch 
heikler Fragen einfach mit dem Hinweis auf entgegenste-
hendes Völkerrecht vermieden wird. Das Völkerrecht ist 
komplex, irgendeine, vielleicht auch sehr alte Norm wird 

Politikern Recht gibt. Das enttäuscht mich, ja es ärgert 
mich immer wieder, da es diese Wissenschaft entwertet. 
Das Völkerrecht ist kein willfähriges Feigenblatt für die 

versöhnlicheren Ton an-


